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Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Naunhof im Namen der Gemeinde Belgershain
der Beschlüsse der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 14.12.2023

Teilnehmer:
     Herr Guido Mai (Freie Wählervereinigung) 
     Frau Dr. Roswitha Brunzlaff (Liste DIE LINKE)
     Frau Daniela Große (Freie Wählervereinigung)
     Herr Dirk Guglielmi (Freie Wählervereinigung)
     Herr Marc Lößner (Belgershainer Initiative)
     Herr Sven Tschiedel (Freie Wählervereinigung)
     Herr Jens Ulbricht (Freie Wählervereinigung)
     Herr Sebastian Voigt (Belgershainer Initiative)
     Herr Bernd Weisbrich (Freie Wählervereinigung)

entschuldigt:
     Herr Lutz Jünger (Freie Wählervereinigung) 
     Herr Lars-Martin Knabe (Freie Wählervereinigung)
     Herr Mike Schweitzer (Liste AfD)

unentschuldigt:
     Frau Daniela Pischer (Freie Wählervereinigung)
    
Beginn: 18:05 Uhr Ende: 18:46 Uhr   

Die Sitzung leitete Herr Mai, Bürgermeister der Gemeinde Belgers-
hain. Der Gemeinderat war gemäß § 9 der Geschäftsordnung
 beschlussfähig.

Beschluss-Nr. 59/IX/23
Der Gemeinderat der Gemeinde Belgershain beschließt einstimmig
die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Threna, Am
Sportplatz - West“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB.

Beschluss-Nr. 60/IX/23
Der Gemeinderat der Gemeinde Belgershain billigt einstimmig den
vorliegenden Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Threna,
Am Sportplatz - West“ mit Stand November 2023 und beschließt die
Anhörung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 und die
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfs. 

Beschluss-Nr. 61/IX/23
Der Gemeinderat der Gemeinde Belgershain beschließt mehrheitlich
im Bauantragsverfahren zum Grundstück 04683 Belgershain, OT
Köhra, Leipziger Straße 37, Gemarkung Köhra, Flurstücke 2 und 472
das Einvernehmen der Gemeinde zu erteilen.

Beschluss-Nr. 62/IX/23
Der Gemeinderat Belgershain beschließt einstimmig vorerst bis zum
30.04.2024 die dauerhafte Abschaltung jeder zweiten Straßenlampe
beizubehalten. Im April 2024 wird über die weitere dauerhafte Ab-
schaltung entschieden.

Beschluss-Nr. 63/IX/23
Der Gemeinderat Belgershain wählt einstimmig die oben aufgeführ-
ten Personen in den Gemeindewahlausschuss für die Kommunal-
wahl 2024.

Es fand keine nichtöffentliche Sitzung statt.

Belgershain, 19.12.2023

Mai

Bürgermeister

für  die Bekanntmachung

Naunhof, den 22.12.2023

Conrad

Bürgermeisterin

Aus der Kämmerei

Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024

Festsetzung der Grundsteuer 
1.   Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) wird hiermit für

die Gemeinde Belgershain mit ihren Ortsteilen Köhra, Threna und
Rohrbach die Grundsteuer für das Veranlagungsjahr 2024 in glei-
cher Höhe wie im Jahr 2023 festgesetzt. 

     Diese Festsetzung gilt für alle Grundsteuerpflichtigen, die für das
Kalenderjahr 2024 keinen schriftlichen Grundsteuerbescheid er-
halten und bei gleichbleibenden Besteuerungsgrundlagen die
gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für den
Steuerschuldner treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntma-
chung im Gemeindeblatt die gleichen Rechtswirkungen ein, die
sich sonst bei Zustellung eines schriftlichen Bescheides ergeben
würden.

     Ein neuer Grundsteuerbescheid wird nur erteilt, wenn Änderun-
gen in den Besteuerungsgrundlagen, bei den Fälligkeitsterminen
oder bei den Eigentumsverhältnissen eintreten. 

     Ab dem Veranlagungsjahr 2025 wird die Grundsteuer neu festge-
setzt und alle Steuerpflichtigen erhalten einen neuen Grundsteu-
erbescheid. Grundlage für diese Neufestsetzung ist die Grund-
steuerreform.  

2.   Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. 1 gilt nicht für die
 Bemessung der Grundsteuer für Einfamilienhäuser sowie
 Mietwohngrundstücke nach der Ersatzbemessungsgrundlage
 Wohn-/Nutzfläche des § 42 GrStG. Die Eigentümer dieser Grund-
stücke haben gem. § 44 Abs. 3 GrStG in den Fällen der Ersatz-
bemessungsgrundlage zur Ermittlung der Grundsteuer B jährlich
eine Grundsteuer-Anmeldung einzureichen. Haben sich am
Grundstück seit der letzten Grundsteuer-Anmeldung Änderun-
gen ergeben (z.B. durch Modernisierung, An-/Umbauten und
Nutzungsänderungen, die zu Veränderungen der Wohn- und
Nutzfläche führen oder durch Schaffung von Stellplätzen für PKW
etc.), so ist durch die Steuerpflichtigen eine neue Grundsteuer-
Anmeldung einzureichen. Die Vordrucke zur Grundsteuer-Anmel-
dung sind zu den jeweiligen Sprechzeiten der Stadtverwaltung
Naunhof in der Steuerstelle erhältlich. Sollten seit der letzten
Grundsteuer-Anmeldung keine Veränderungen erfolgt sein, so
ist keine neue Grundsteuer-Anmeldung erforderlich. In diesen
Fällen genügt es, wenn sie dies in einem formlosen Schreiben
mitteilen. Die Grundsteuer ist dann unverändert zu zahlen.  

     Auch für diese Grundstücke wird ab dem Veranlagungsjahr 2025
die Grundsteuer neu festgesetzt und es ergeht ein neuer Grund-
steuerbescheid. 
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Aus dem Ordnungsamt – Einwohnermeldestelle

Aus dem Bauamt – Stadt Naunhof

Zahlungsaufforderung 
Steuerpflichtige, die keine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden
gebeten, die Grundsteuer 2023 entsprechend den im letzten Grund-
steuerbescheid festgesetzten Beträgen und Fälligkeiten unter Angabe
des Kassenzeichens auf das Konto der Gemeinde Belgershain IBAN: 

DE92860502001010001430 
BIC: SOLADES1GRM  

bei der Sparkasse Muldental einzuzahlen. 

Die Fälligkeiten sind der 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2024 bzw. für
Jahreszahler der 01.07.2024. Zu spät eingehende Zahlungen werden
mit Mahngebühren, Auslagen und Säumniszuschlägen belastet. 

Wenn einem Steuerpflichtigen ein Grundsteuerbescheid für das Jahr
2024 zugeht, gilt dieser schriftliche Bescheid. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach die-
ser öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen bei der
Stadtverwaltung Naunhof, Markt 1, 04683 Naunhof. 

Hinweis: Die Einlegung eines Widerspruches hat keine aufschiebende
Wirkung, d.h. der jeweils fällige Betrag ist trotzdem fristgerecht zu be-
zahlen.

Eintragungsmöglichkeiten von Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)
Jeder Bürger / jede Bürgerin hat die Möglichkeit den Datenübermitt-
lungen der Meldebehörde zu widersprechen. Dieser Widerspruch
gilt bis auf Widerruf. Die bereits von Bürgern beantragten und einge-
tragenen Übermittlungssperren bleiben vollumfänglich bestehen.
 Eine Neubeantragung ist nicht notwendig.

Es gibt folgende Widerspruchsmöglichkeiten:

A)  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das
 Bundesamt für das  Personalmanagement der Bundeswehr

     Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie der Da-
tenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung
mit (i.V.m) § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetztes widerspre-
chen.

B)  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine
 öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die
 meldepflichtige Person angehört, sondern Familienange -
hörige der meldepflichtigen Person angehören

     Widerspruch gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG i.V.m § 42 Abs. 2
BMG möglich.

C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien,
Wählergruppen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstim-
mungen

     Widerspruch gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m  § 50 Abs. 1 BMG
möglich.

D) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass
von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder
Rundfunk

     Widerspruch gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m § 50 Abs. 2 BMG
möglich.

E)  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage 

     Widerspruch gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m § 50 Abs. 3 BMG
möglich.

Die Eintragung der Übermittlungssperren können während der Öff-
nungszeiten der Einwohnermeldestelle, Markt 1, 04683 Naunhof un-
ter Vorlage eines Personaldokumentes beantragt werden. Die Ein-
richtung von Übermittlungssperren sowie deren beantragte Aufhe-
bung ist kostenfrei.

Naunhof, den 09.01.2024

gez. Conrad

Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Naunhof im Namen der Gemeinde Belgershain

Aufstellungsbeschluss und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes „Threna, Am Sportplatz – West“ gemäß § 3 Abs. 2 und BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Belgershain hat in seiner öffent -
lichen Sitzung am 14.12.2023 mit Beschluss Nr. 59/IX/23 die Auf-
stellung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Threna, Am Sport-
platz – West“ beschlossen, sowie den Entwurf der 1. Änderung mit
Stand Nov. 2023 mit Begründung zur Offenlage gebilligt.

Der Bereich der 1. Änderung umfasst den gesamten Geltungsbereich
des rechtskräftigen Bebauungsplans (s. Karte), die Änderung bezieht
sich aber ausschließlich auf eine im Bebauungsplan festgesetzte
Fläche, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten ist.
Karte Änderungsbereich

Das Änderungsverfahren erfolgt im vereinfachten Verfahren gemäß
§ 13 Abs. 1 BauGB. Von einer frühzeitigen Unterrichtung und
 Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 sowie von einer Umwelt-
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prüfung nach § 2 Abs. 4 oder von einem Umweltbericht nach § 2a
BauGB wird abgesehen. Umweltrelevante Belange sind nicht
 betroffen.

Die Unterlagen zum Entwurf der 1. Änderung, bestehend aus der
Planzeichnung und der Begründung liegen in der Zeit vom

05.02.2024 bis einschließlich 08.03.2024

in der Stadtverwaltung Naunhof, Bauamt, Zimmer 3.03, Markt 1,
04683 Naunhof während der Dienststunden:
    Di 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:30Uhr
    Mi 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr
    Do 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr
    Fr 9:00 bis 12:00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Eine vorherige Anmeldung und Terminvereinbarung telefonisch unter
034293/42146 oder per E-Mail unter Klemp-Bauamt@Naunhof.de
wird empfohlen.

Die Planunterlagen sind zudem auf der Internetseite des Landes -
portals des Freistaates Sachsen unter
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/bplan/startseite

sowie unter www.naunhof.de/seite/376470/beteiligungen.html
 verfügbar. 

Während der öffentlichen Auslegung kann jedermann Einsicht neh-
men und Auskünfte erhalten. Bedenken und Anregungen können
schriftlich oder zur Niederschrift in der Stadtverwaltung Naunhof
(s.o.) und im Zentralen Landesportal Bauleitplanung Sachsen (s.o.)
eingebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund -
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. E DSGVO
und dem sächsischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellung-
nahme ohne Absenderabgaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung
von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB
(Art. 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt.

Für die Bekanntmachung:

Ende Amtliche Bekanntmachungen

Informationen

Bevölkerungsentwicklung in Belgershain

Einwohnerzahl per 01.12.2023 3.407
(Stand zum 02.01.2024)

Geburten 0
Sterbefälle 1
Zuzüge 10
Wegzüge 4

Einwohnerzahl per 31.12.2023 3.412
(zum 02.01.2024)

Aus der Einwohnermeldestelle

Mitteilung aus dem Fundbüro

Im Dezember wurden nachfolgende Gegenstände im Fundbüro der
Einwohnermeldestelle Naunhof abgegeben.

1 x Schlüsselbund mit 12 Schlüsseln + Anhänger
1 x Tasso - Plakette
1 x Handy

Sollten Sie Gegenstände aus den Vormonaten vermissen, können
Sie sich gern per E-Mail an einwohnermeldestelle@naunhof.de oder
auch telefonisch unter 034293/42-127; -128; -129 melden.

Impressum: „Belgershainer Nachrichten“ 
Herausgeber: Gemeinde Belgershain, Schloßstraße 1, 04683
Belgershain, Telefon 034347/50265, Fax 034347/51670, 
rathaus@belgershain.de, buero-walther@belgershain.de 
V.i.S.d.P.: Bürgermeister Gemeinde Belgershain, Guido Mai
Die „Belgershainer Nachrichten – Amtsblatt der Gemeinde Bel-
gershain“ erscheinen einmal im Monat und werden an alle  er-
reichbaren Haushalte und gewerblichen Einrichtungen der Ge-
meinde Belgershain mit den Orten Belgershain, Köhra, Rohrbach
und Threna kostenlos verteilt. Weitere Exemplare liegen in der Ge-
meindeverwaltung Belgershain, Schloßstraße 1 in 04683 Belgers-
hain aus oder können gegen Kostenerstattung beim Herausgeber
bezogen werden.
Nächster Erscheinungstermin: 24. Februar 2024, Redaktions-
schluss bei der Gemeindeverwaltung Belgershain:  
12. Februar 2024. Später eingehende Manuskripte können
nicht berücksichtigt wer  den.
Vertrieb: Leipzig Media GmbH, Peterssteinweg 19, 04107
Leipzig, Telefon: 0341 2181-0
Gesamtherstellung, Anzeigenannahme, Druck: RIEDEL
GmbH & Co. KG – Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitungen
Mitteldeutschland, Gottfried-Schenker-Straße 1, 09244 Lich-
tenau/OT Ottendorf, Telefon: (037208) 876-0, Fax: (037208)
876299, E-Mail: info@riedel-verlag.de, www.riedel-verlag.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.belgershain.de



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 450
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /RunLengthEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [143 143]
  /PageSize [595.275 841.890]
>> setpagedevice




